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— die Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung des Ge- 
sundheits- und Sozialwesens,

nachstehend Einrichtungen genannt.

(2) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten nicht für 
das Staatliche Versorgungskontor für Pharmazie und Medi
zintechnik einschließlich der Versorgungsdepots.

(3) Die Leiter der zentralen Staatsorgane, denen Einrich
tungen entsprechend Abs. 1 unterstellt sind, treffen in ihrem 
Verantwortungsbereich in Übereinstimmung mit den Zen
tralvorständen der zuständigen Gewerkschaften und in Ab
stimmung mit dem Minister für Gesundheitswesen entspre
chende Regelungen.

Planung und Bildung des Prämienfonds

§ 2

(1) Der Prämienfonds wird von den Einrichtungen in Höhe 
von 240 M je Mitarbeiter (Vollbeschäftigteneinheit/VbE lt. be
stätigtem Stellenplan) gebildet. Dabei sind die Lehrlinge in 
die Berechnung des Prämienfonds im Verhältnis 3 Lehrlinge 
= 1 VbE einzubeziehen.

(2) In den Einrichtungen, in denen bisher der Prämien-, 
Kultur- und Sozialfonds höher war als 240 M je Mitarbeiter, 
wird der Prämienfonds unter Beachtung des § 12 gebildet.

§3

(1) Die Planung des Prämienfonds erfolgt in Höhe von 
240 M je Mitarbeiter.

(2) Die Differenz zwischen dem Prämienfonds von 240 M 
je Mitarbeiter und der bisherigen Höhe des Prämien-, Kul
tur-. und Sozialfonds je Mitarbeiter wird durch zusätzliche 
Zuführungen gesichert.

(3) Die zusätzlichen Zuführungen können finanziert wer
den
— aus freien Mitteln bei Erfüllung der geplanten Aufgaben 

auf Grund von Minderausgaben — mit Ausnahme von 
Werterhaltungs- und Investitionsmitteln sowie Arznei
mitteln und Verpflegungskosten — und aus Mehreinnah
men,

— aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln des geplanten 
Lohnfonds.

(4) Die Umverteilung von Haushaltsmitteln für die Finan
zierung der zusätzlichen Zuführungen zum Prämienfonds er
folgt auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften. 
Reichen dazu die Finanzierungsquellen entsprechend Abs. 3 
nicht aus, stellt das jeweils übergeordnete - Staatsorgan die 
erforderlichen Mittel zur Verfügung. Ist das jeweils überge
ordnete Staatsorgan nicht in der Lage, die zusätzlichen Zu
führungen aus eigenen Fonds zu sichern, werden die erfor
derlichen Mittel auf Antrag aus dem zentralen Haushalt durch 
den Minister der Finanzen bereitgestellt.

§4

(1) Diese Anordnung gilt auch für die Planung, Bildung und 
Finanzierung des Prämienfonds für Einrichtungen, die nach 
der Anordnung vom 15. Dezember 1972 über die Planung, 
Finanzierung und Abrechnung der staatlichen Einrichtungen 
des Gesundheits- und Sozialwesens (GBl. I 1973 Nr. 4 S. 49) 
arbeiten.

(2) Für die Bildung und Finanzierung des Prämienfonds in 
Forschungseinrichtungen und für die medizinische Forschung 
in den Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens er
läßt der Minister für Gesundheitswesen eine Finanzierungs

richtlinie auf der Grundlage der Anordnung vom 18. Dezem
ber 1972 über die Finanzierung und Stimulierung wissen
schaftlich-technischer Leistungen in der DDR (GBL II Nr. 73 
S. 839).

§5

Der Prämienfonds wird bei den Einrichtungen gebildet, die 
den Lohnfonds planen. Die Leiter der Staatsorgane sind be
rechtigt, mit Zustimmung des Kreisvorstandes der Gewerk
schaft Gesundheitswesen und der Betriebsgewerkschaftslei
tungen für mehrere Einrichtungen einen gemeinsamen Prä
mienfonds zu bilden.

Verwendung des Prämienfonds

§ 6

' (1) Die Mittel des Prämienfonds sind in Verbindung mit 
Formen der moralischen Anerkennung für hohe Leistungen 
im sozialistischen Wettbewerb so einzusetzen, daß damit
— die Lösung der dem Gesundheits- und Sozialwesen über

tragenen Aufgaben mit hoher Qualität und Effektivität 
wirksam gefördert wird,

— die besondere hohe Belastung der Mitarbeiter im Schicht
dienst gewürdigt wird,

— die Initiativen der Mitarbeiter bei der weiteren Entwick
lung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit und bei der 
Rationalisierung anerkannt werden.

(2) Hervorragende Initiativen der Mitarbeiter bei der Er
füllung der Aufgaben der Einrichtungen sind unmittelbar 
nach vollbrachter Leistung zu prämieren.

(3) Mit Mitarbeitern oder Kollektiven können für die Er
füllung von Aufgaben mit besonders hohen Anforderungen 
Zielprämien vereinbart werden.

(4) Zu besonderen Anlässen, z. B. der Verleihung der „Me
daille für treue Dienste im Gesundheits- und Sozialwesen“, 
können den Mitarbeitern Prämien für langjährige gute ge
wissenhafte Arbeitsleistungen gewährt werden.

§7

(1) Über die Verwendung der Mittel des Prämienfonds ent
scheiden die Leiter der Einrichtungen gemeinsam mit den 
Gewerkschaftsleitungen. Die konkreten Formen der Prämie
rung und die Bedingungen für die Prämiengewährung sind in 
den Betriebskollektivverträgen bzw. den betrieblichen Ver
einbarungen festzulegen.

(2) Der Leiter der Einrichtung kann den Prämienfonds im 
Einverständnis mit der Betriebsgewerkschaftsleitung auf Ar
beitsbereiche aufschlüsseln. Die Prämierung aus diesen Mit
teln erfolgt eigenverantwortlich durch die zuständigen Leiter 
im Einverständnis mit der Betriebsgewerkschaftsleitung bzw. 
Abteilungsgewerkschaftsleitung.

(3) Die Prämierung der Leiter erfolgt durch die übergeord
neten Leiter im Einverständnis mit der zuständigen Betriebs
gewerkschaftsleitung aus Mitteln des Prämienfonds der Ein
richtung.

(4) Mittel aus dem Prämienfonds dürfen nicht zur Prämie
rung Werktätiger anderer Betriebe verwendet werden.

§ 8

(1) Prämien aus dem Prämienfonds gehören nicht zum 
Durchschnittsverdienst. Sie sind lohnsteuerfrei und unterlie
gen nicht der Beitragspflicht zur Sozialversicherung.

(2) Am Jahresende nicht in Anspruch genommene Mittel 
des Prämienfonds sind in das Folgejahr zu übertragen.


